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A ALLGEMEINER TEIL 

A.1 Anlass und Ziel der Planung 

In der Gemeinde Wardenburg hat sich der Bereich im Süden der Ortslage Wardenburg über die letzten 

Jahrzehnte als Gewerbestandort entwickelt, der von der Gemeinde nachfragegerecht fortgeführt und 

gesichert wurde. Die Gemeinde hat aber weiterhin Nachfragen nach Grundstücken für Gewerbetrei-

bende sowohl aus Wardenburg selbst, aber auch für Neuansiedlungen von außerhalb der Gemeinde 

zu verzeichnen. Nur stellenweise kann diese Nachfrage durch Nachnutzung im Bestand befriedigt wer-

den.  

Durch die vorliegende Planung werden die bereits bestehenden bzw. geplanten Gewerbegebiete an der 

Straße Rothenschlatt weiterentwickelt.  

Die Gemeinde kann im vorliegenden Plangebiet eigene Flächen für Gewerbegrundstücke im Sinne der 

wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde und zur Schaffung von Arbeitsplätzen bereitstellen. 

Zur Vorbereitung dieser Entwicklung ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich, da hier 

bisher keine bauliche, insbesondere keine gewerbliche Nutzung dargestellt ist. 

Parallel zur 54. Änderung des Flächennutzungsplanes wird der Bebauungsplan Nr. 101 „Erweiterung 

Gewerbegebiet Rothenschlatt“ für einen etwas größeren Geltungsbereich aufgestellt, da Waldflächen 

überplant werden, die im Flächennutzungsplan bereits entsprechend dargestellt sind.  

 

A.2 Örtliche Situation 

Das Plangebiet liegt im Südosten der Ortslage Wardenburg südlich der Huntloser Straße (K 235). Das 

Plangebiet ist unbebaut und wird überwiegend ackerbaulich genutzt. Daneben befinden sich Flächen, 

die mit Bäumen bestanden sind und die zum sich anschließenden Wald gehören.  

Das Plangebiet wird im Norden von der Kreisstraße, im Südosten von Waldflächen und im Südosten 

von einer Wegeparzelle mit Baumbestand begrenzt. Mit seiner nordwestlichen Spitze berührt das Plan-

gebiet die Straße Rothenschlatt.  

Das vorhandene Gewerbegebiet, das von dieser Straße erschlossen wird, erstreckt sich südlich und 

westlich des Plangebietes. 

Nördlich der Kreisstraße befinden sich vereinzelte Wohnhäuser im Außenbereich. Jenseits der Wald-

flächen verläuft in ca. 130 m Entfernung die BAB A29 mit der Raststätte Huntetal West, die vom Plan-

gebiet aber vom allgemeinen Verkehr nicht angefahren werden darf  

 

A.3 Planungsvorgaben 

A.3.1 Raumordnung  

Für den Landkreis Oldenburg liegt kein gültiges Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) vor. 
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Das Landesraumordnungsprogramm (LROP 2017/2022) weist für den Geltungsbereich keine zeichne-

rischen Darstellungen auf. Nach der Begründung zum Kapitel 2. 2 (Entwicklung der Zentralen Orte) des 

LROP ist die Leistungsfähigkeit der Zentralen Orte als Wirtschafts-, Dienstleistungs-, Wohn- und Ar-

beitsstandorte entsprechend ihres regionalen und überregionalen Versorgungsauftrags und ihrer Stand-

ortattraktivität für die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen zu erhalten und zu verbessern. Dies 

kann unter anderem durch Bündelung und Erweiterung der Flächen für gewerbliche Nutzungen erreicht 

werden. Zur Entwicklung der räumlichen Struktur führt das LROP als Grundsatz der Raumordnung aus, 

dass in allen Teilräumen eine Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums und der Beschäftigung er-

reicht werden soll. Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 

sollen zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Es sollen u.a. die Raumansprü-

che bedarfsorientiert, funktionsgerecht, Kosten sparend und umweltverträglich befriedigt werden. Ne-

ben der Berücksichtigung des Klimawandels sollen die Möglichkeiten der Reduzierung der Neuinan-

spruchnahme und Neuversiegelung von Freiflächen ausgeschöpft werden. 

Da die Entwicklung des wirtschaftlichen Wachstums mit dieser Planung vorangetrieben wird, steht die 

vorliegende Planung im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen des Landes-Raumordnungspro-

gramms. Diese Entwicklung kann in Wardenburg allerdings nicht ohne Inanspruchnahme von Freiflä-

chen erfolgen, da andere Potentiale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen.  

A.3.2 Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde stellt im Änderungsbereich Flächen für die 

Landwirtschaft dar. Daneben befinden sich Waldflächen, die nicht in den Änderungsbereich fallen.  

Die folgende Abbildung zeigt den Stand des rechtswirksamen FNP ergänzt durch die nun geplante ge-

werbliche Baufläche. 

 

Abb. 1: Darstellung FNP mit 54. Änderung (Stand Entwurf), ohne Maßstab 
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A.3.3 Sonstige Planungen 

Das Plangebiet ist bisher nicht von der verbindlichen Bauleitplanung der Gemeinde erfasst worden. Es 

handelt sich um Außenbereich gem. § 35 BauGB. 

(Zum Landschaftsplan siehe Kap. D 1.2 im Umweltbericht). 

 

Der Bebauungsplan Nr. 101, der parallel zu dieser Änderung aufgestellt wird, weist im Wesentlichen 

folgende Festsetzungen auf (Stand: Entwurf): 

o Gewerbegebiet mit Emissionskontingenten 
o nicht zulässig: Betriebsleiterwohnungen, Vergnügungsstätten, Lebensmitteleinzel-

handelsbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke  

o Grundflächenzahl GRZ 0,8 
o abweichende Bauweise; Gebäudelängen über 50 m zulässig 
o Gebäudehöhe max. 12 m 
o überbaubare Fläche ohne weitere Gliederung 
o Festsetzungen zur Durchgrünung des Gewerbegebietes 
o Maßnahmenfläche zur Entwicklung eines Waldrandes 
o Wald im Bestand 

 

Abb. 2: Bebauungsplan Nr. 101, Stand Entwurf, ohne Maßstab 
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B BEDARFS- UND STANDORTANALYSE 

Der Änderungsbereich umfasst ca. 1,9 ha mit Darstellung von gewerblichen Bauflächen 

Die gewerbliche Entwicklung ist an diesem Standort sinnvoll, da eine Ergänzung des vorhandenen Ge-

werbegebietes erfolgt. Die Fläche findet ihren natürlichen Abschluss an den angrenzenden Waldflä-

chen. 

Die Umnutzung bzw. Nachnutzung von Bauflächen im Bestand, um den Flächenverbrauch zu reduzie-

ren, erfolgte zuletzt über die Nutzungsänderung im Bebauungsplan Nr. 99, wo bisher für Sportanlangen 

geplante Flächen für eine gewerbliche Nutzung umgewidmet wurden. Durch die geplante 9. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 21 kann ein vorhandenes Gewerbegrundstück an der Astruper Straße besser 

genutzt werden. Auch die letzten Änderungen im Bereich der Bebauungspläne Nr. 53A und 53B im 

Gewerbegebiet „Rothenschlatt“ hatten eine bessere Ausnutzung der Flächen zum Ziel, in dem z.B. die 

Erschließung optimiert wurde. 

Die Flächen des Bebauungsplanes Nr. 99 müssen erst baulich erschlossen werden. Daneben befindet 

sich der Bebauungsplan Nr. 102 im Verfahren, in dem 8,3 ha Gewerbegebiete geplant werden.  

Da das Plangebiet mit relativ geringem Erschließungsaufwand genutzt werden kann, ist eine Planreali-

sierung zeitnah möglich.  

Darüber hinaus stehen der Gemeinde, die auch über den Bodenmarkt Wirtschaftsförderung betreibt, 

keine Flächen für Gewerbebetriebe mehr zur Verfügung. Hier gilt es, weitere Grundstücke anbieten zu 

können, um die Wirtschaft zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen. Die bauliche Entwicklung im Be-

reich Astruper Straße/Rothenschlatt stößt durch den Verlauf der Autobahn und das benachbarte Land-

schaftsschutzgebiet an Grenzen.  

Umnutzungsmöglichkeiten von Brachen aus anderem Gewerbe, Infrastruktur oder andere Konversions-

flächen sind in der Gemeinde in größerem Umfang nicht gegeben. Nachnutzungen z.B. von ehemaligen 

Einzelhandelsstandorten sind wegen ihrer Lage in direkter Nachbarschaft zu Wohngebieten eher unge-

eignet. 

Daher ist es für die Gemeinde sinnvoll, den Bereich an der Kreisstraße fortzuführen soweit es die na-

türlichen Bedingungen erlauben. Hier sind zwar verschiedene begrenzende Faktoren zu berücksichti-

gen, aber für eine kurzfristige Entwicklung ist dieser Standort sehr gut geeignet, da keine aufwändige 

Erschließung geplant und gebaut werden muss.  

Das Gewerbeflächenentwicklungskonzept 2020 des Landkreises Oldenburg erfasst die aktuelle Gewer-

beflächensituation im gesamten Landkreis Oldenburg. Grundsätzlich sind im Landkreis sowohl kurz- als 

auch langfristig genügend Gewerbeflächen vorhanden, allerdings bestehen große Unterschiede zwi-

schen den Gemeinden und Herausforderungen hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse (Gewerbeflä-

chenentwicklungskonzept 2020, S. 105f). Hier wird die Gemeinde Wardenburg aktiv, in dem sie selbst 

Grundstücke ankauft und erschließt und so regelnd in das Marktgeschehen eingreifen kann.  

Aufgrund von beengten Verhältnissen fanden bereits Auslagerungen und Umsiedlungen von Warden-

burger Unternehmen statt. Gleichzeitig gibt es von Unternehmen aus der Umgebung, insbesondere der 

Stadt Oldenburg, aber weiterhin Anfragen, um Unternehmen nach Wardenburg zu verlagern. Der Bedarf 

an Gewerbe ist weiterhin gegeben. Die Vorteile in der Gemeinde Wardenburg als Gewerbestandort sind 



8 Gemeinde Wardenburg – Flächennutzungsplan, 54. Änderung 

pk plankontor städtebau gmbh 

vor allem die Lage, Größe sowie die Verkehrsanbindung. Bevorzugte Brancheneignungen sind techno-

logieorientierte verarbeitende Gewerbe, Handwerk, Bau, Dienstleistungen, Großhandel und Logistik 

(Gewerbeflächenentwicklungskonzept 2020, S. 177 ff.).  

Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklungsflächen im Süden der Ortslage Wardenburg. Das Plan-

gebiet gehört zu der Vorschaufläche 90.  

 

Abb. 3: Darstellung potentieller Gewerbeflächen in der Gemeinde Wardenburg (Gewerbeflä-

chenentwicklungskonzept 2020) mit Plangebiet (rot), ohne Maßstab 

 

 

Als Grundzentrum hat die Gemeinde auch die Aufgabe der wirtschaftlichen Entwicklung und der Schaf-

fung und Sicherung von Arbeitsplätzen zu erfüllen. Die Baulandnachfrage ist im unmittelbaren Randbe-

reich des Oberzentrums Oldenburg, das zu den expandierenden Städten gehört, weiterhin nennens-

wert. 
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C INHALTE UND AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

C.1 Art der Nutzung 

Durch die Planung wird die vorhandene Darstellung gewerblicher Bauflächen bis zur Kreisstraße er-

gänzt. Dadurch werden die bisherigen Flächen für die Landwirtschaft überplant. Die bereits westlich und 

südlich vorhandenen Flächendarstellungen für Gewerbe werden damit erweitert und die Möglichkeiten 

für weitere gewerbliche Nutzung werden planungsrechtlich vorbereitet.  

Die vorhandene Darstellung von Waldflächen wird nicht überplant, da sich an dieser Flächennutzung 

nichts ändern soll.  

 

C.2 Verkehr  

Das Plangebiet liegt zwar direkt an der klassifizierten Straße Huntloser Straße K 235, kann aber ver-

kehrstechnisch nicht von dort erschlossen, da sich der betroffene Abschnitt auf sog. freier Strecke au-

ßerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrt befindet. In Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 53B wurde im Verlauf der K 235 die Verkehrsfläche so festgesetzt, dass eine Linksab-

biegespur hergestellt werden konnte. Damit wird die Gemeindestraße „Rothenschlatt“ an die Kreis-

straße angebunden. Entlang der Kreisstraße verläuft auf der Seite des Plangebietes ein kombinierter 

Fuß- und Radweg, der in beide Richtungen zu befahren ist. 

Um das Plangebiet verkehrstechnisch zu erschließen, kann eine Zufahrt nur von der Straße „Rothen-

schlatt“ aus erfolgen. Hier ist darauf zu achten, dass einiger Abstand zur Kreuzungssituation gewahrt 

wird, damit eine geordnete Abwicklung des Kreuzungsverkehrs und des Grundstücksverkehrs gesichert 

ist. Eine Zufahrt wäre etwa im Bereich der Einmündung des vorhandenen landwirtschaftlichen Weges 

sinnvoll.  

Hinsichtlich des öffentlichen Personennahverkehrs liegt die Bushaltestelle „Astrup, Auf dem Berge“ di-

rekt neben dem Plangebiet an der Kreisstraße, die von den Linien 284, 287, 288 nur im Rahmen der 

Schülerbeförderung bedient wird.  

 

C.3 Immissionen 

In der näheren Umgebung des nun geplanten Gewerbegebietes befinden sich an baulicher Nutzung im 

Süden und Westen vor allem Gewerbegebiete. Nördlich der Kreisstraße befinden sich an der Straße 

„Auf dem Berge“ wenige Wohnhäuser im Außenbereich, die als relevante Immissionsorte zu berück-

sichtigen sind und die bei der immissionsrechtlichen Beurteilung als Mischgebiete eingestuft werden.  

Da nun gewerbliche Nutzung an diese Wohnhäuser heranrücken soll, ist zu prüfen, ob damit Immissi-

onskonflikte verbunden sein könnten.  
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Die gem. Bebauungsplan Nr. 53B (Stand der 1. Änderung) zulässigen Emissionen mit den Kontingenten 

LEK in dB(A) pro Quadratmeter gem. DIN 45691 sind als Vorbelastung bei der Betrachtung der Immis-

sionssituation einzustellen. Die Flächenabgrenzungen und festgesetzten Werte sind aus der folgenden 

Abbildung ersichtlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Verteilung der Lek im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 53B 

 

 

Vor diesem Hintergrund wurden in einem Lärmgutachten (ZECH, November 2022) für das Plangebiet 

Emissionskontingenten Lek ermittelt, die sowohl am nächst gelegen Wohnhaus „Auf dem Berge“ als 

auch im Bereich schutzbedürftiger Nutzungen im vorhandenen Gewerbegebiet den jeweiligen Immissi-

onsrichtwert nach TA Lärm (sieh folgende Tabelle) um mindestens 10 dB unterschreiten.  

 

 Beurteilungsgrundlagen 

für Gewerbelärm TA Lärm 

 Immissionsgrenzwerte  

 tags nachts 

Mischgebiet 60 dB(A) 45 dB(A) 

Gewerbegebiete 65 dB(A)  50 dB(A)  
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Mit diesem Vorgehen liegen die Immissionspunkte im Sinne der TA Lärm außerhalb des Einwirkungs-

bereiches des Plangebietes. Die nun zu erwartende Zusatzbelastung ist somit nicht geeignet, den durch 

die Vorbelastung vorhandenen Beurteilungspegel an den Immissionsorten relevant zu erhöhen. Damit 

wird der vorhandenen Vorbelastungssituation ausreichend Rechnung getragen und eine Gesamtbeur-

teilung aus Vorbelastung und der Zusatzbelastung ist nicht erforderlich.  

Folgerichtig werden im parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 101 die für diesen Bereich errechneten 

Emissionskontingente festgesetzt. Damit wird sichergestellt, dass einerseits in der Umgebung des Plan-

gebietes gesunde und dem Baugebietstyp angemessene Wohnverhältnisse gewahrt werden. Anderer-

seits wird aber auch eine gewerbliche Nutzung im Plangebiet ermöglicht, die in weiten Teilen auch kaum 

Einschränkungen für mögliche Betriebe im Gebiet mit sich bringt.  

 

Emissionskontingente tags und nachts in dB 

Fläche tags dB(A)/m² nachts dB(A)/m² 

Teilfläche 1 
=> GE 1 

63 48 

Teilfläche 2 
=> GE 2 

58 43 

 

Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes bedeutet dies, dass die vorgesehene gewerbliche Entwick-

lung aus der Sicht des Immissionsschutzes möglich ist.  

 

C.4 Natur und Landschaft 

C.4.1 Bestand und Auswirkungen 

Zur Beurteilung der Belange von Natur und Landschaft liegt ein Umweltbericht vor (siehe Kap. C). Darin 

befinden sich eine detaillierte Beschreibung des Bestandes und der zu erwartenden Auswirkungen so-

wie die Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen sowie die Ermittlung der erforderlichen Kompen-

sationsmaßnahmen. In der Begründung werden an dieser Stelle die Inhalte zusammengefasst, um die 

Belange von Natur und Landschaft in die Abwägung über die Planung einzustellen. Hier werden auch 

Maßnahmen zur Eingriffsminimierung aus dem parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 101 übernom-

men.  

Das Plangebiet der 54. Änderung ist kleiner als das des Bebauungsplanes Nr. 101, da in diesen Be-

bauungsplan aus Gründen der parzellenscharfen Abgrenzung Waldanteile aufgenommen wurden, die 

im FNP aber bereits als Wald dargestellt sind.  

Das Plangebiet besteht im Wesentlichen aus einem ebenen, etwa 2,23 ha großen Sandacker, der in-

nerhalb der am Ortsrand neben Gewerbegebieten, Wald und Kreisstraße liegt. Jenseits der Kreisstraße 

erstreckt sich die durch landwirtschaftliche Nutzung geprägte freie Landschaft, in der sich auch einige 

Gebäude befinden.  
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Geschützte Landschaftsbestandteile sind im Plangebiet nicht vorhanden. Nördlich der Kreisstraße er-

streckt sich das Landschaftsschutzgebiet LSG OL 141 Mittlere Hunte. Erheblich nachteilige Auswirkun-

gen auf das LSG sind nicht zu befürchten, da es bereits Vorbelastungen durch die Kreisstraße, Auto-

bahn und Gewebegebiete in der unmittelbaren Umgebung ausgesetzt ist.  

Die folgende Tabelle gibt stichwortartig die Betroffenheit der natürlichen Schutzgüter wieder, die bei der 

Umsetzung der Planung als Gewerbegebiet mit Erschließungsflächen zu erwarten ist. Weitere Ausfüh-

rungen dazu befinden sich im Umweltbericht. Die im Bebauungsplan Nr. 101 festgesetzte Fläche für 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dient als 

Kompensationsfläche für die erheblich nachteiligen Eingriffe in den Naturhaushalt, die bei der Umset-

zung der Planung zu erwarten sind.  

Zur Bearbeitung der Belange von Natur und Landschaft werden die potenziellen Auswirkungen der 

Planrealisierung auf die Fauna fachgutachterlich beurteilt. Ein Gutachten von Dipl. Biol. Dr. Tim Roß-

kamp liegt dazu vor.  

 

Schutzgüter Bestand und Auswirkungen aus parallel 
aufgestelltem Bebauungsplan Nr. 101 

Minimierung aus parallel auf-
gestelltem BPlan Nr. 101 

Arten und Biotope 

 

 

2,23 ha Sandacker 

=> Bebauung, Verkehrsflächen ca. 1,9 ha 

 

 

Wald 0,23 ha, unverändert 

Begrünung von Stellplätzen, 
Baugrundstücken, Gebäuden 

Je 12600 m² Grundstücksfläche 
ein Baum; alle 15 m ein Baum an 
Kreisstraße (ca. 30 Bäume) 

je 6 Stellplätze ein Baum 

Ergänzung Waldsaum 

Boden/Fläche 1,53 ha neue Bodenversiegelung, Reduzie-
rung Bodenfunktionen 

Begrünung von Stellplätzen, 
Baugrundstücken, Gebäuden, 
Ergänzung Waldsaum 

Wasser Oberflächenwasser nicht vorhanden -- 

Klima/Luft Bebauung, Versiegelung, kleinräumige Kli-
maveränderungen 

Begrünung von Stellplätzen, 
Baugrundstücken, Gebäuden  

 

Landschaftsbild Stärkere bauliche Prägung des Ortsrandes 
und der freien Landschaft 

 

Begrünung von Stellplätzen, 
Baugrundstücken, Gebäuden  

Bäume entlang Kreisstraße 

Entwicklung Waldsaum 

 

C.4.2 Eingriffsbilanzierung  

Sind erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, so ist nach § 18 BNatSchG, nach den 

Vorschriften des Baugesetzbuches über den Ausgleich zu entscheiden. Hierzu ist eine Eingriffsbilan-

zierung erforderlich. Um zu ermitteln, in welchem Umfang darüber hinaus Kompensationsmaßnahmen 

erforderlich sind, erfolgt eine Eingriffsbilanzierung in Anlehnung an das Modell des Nds. Städtetages. 

Darin werden den im Gebiet vorkommenden bzw. zu erwartenden Biotopen Wertstufen zugewiesen und 
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mit den entsprechenden Flächengrößen multipliziert. Die Summen des Bestandes und der Planung 

werden bilanziert. Bei einer negativen Bilanz sind weitere Kompensationsmaßnahmen außerhalb des 

Plangebietes zu bestimmen. Im Folgenden wird die Bilanzierung des parallel aufgestellten Bebauungs-

planes Nr. 101 wiedergegeben, da die Auswirkungen auf dieser Planungsebene genauer beschrieben 

werden können.  

In der folgenden Tabelle werden die im Bebauungsplan Nr. 101 enthaltenen Kompensationsmaßnah-

men auf der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft zur Entwicklung eines Waldrandes mit dem Ziel-Wertfaktor 3 berücksichtigt. Die erforderli-

che Anzahl der auf den Grundstücken anzupflanzenden Bäume (inkl. entlang der Kreisstraße) ist be-

kannt und wird als Verbesserungsmaßnahme betrachtet. Es wird zu einer Anpflanzung von ca. 30 Bäu-

men kommen. Nach Liste III Ziff. 2.13.3 der Arbeitshilfe kann eine Neupflanzung mit 10 m² je Baum und 

einer Wertstufe 2 angenommen werden. 

Waldflächen bleiben in der Tabelle im Eingangs- und Ausgangswert unverändert, da in diese Flächen 

nicht eingegriffen wird. Die Differenz in den Flächengrößen ergibt sich aus Zeichnungsunterschieden 

der Ebene der Biotoptypenkartierung und der Planzeichnung zum Bebauungsplan.  

Als Entwicklungsmaßnahmen ist die Anlage eines Waldsaumes geplant. Dies ist auch im Bereich der 

Gasleitung der Fall, der zwar nicht bepflanzt werden darf, der sich aber wie die angrenzenden Ru-

deralflächen entwickeln wird. 

In der folgenden Tabelle gibt die Eingriffsbilanzierung für den parallel aufgestellten Bebauungsplan 

Nr. 101 wieder.  

 

Biotoptyp Bestand Fläche Wertfak-
tor 

Werteinhei-
ten 

  Bezeichnung m² WF WE 

As Sandacker (Mais) 22.330 1 22.330 

WQT Eichenmischwald 2.119 5 10.595 

OVW/UHM Weg/halbruderale Grasflur 239 3 717 

  Summe 24.688   33.642 

 

  Fläche Wertfak-
tor 

Werteinhei-
ten 

Bezeichnung m² WF WE 

Gebäude/Versiegelte Fläche (80 % des GE) 15.336 0 0 

unversiegelte Flächen (20% des GE) 3.834 1 3.834 

Maßnahmenfläche 3.235 3 9.705 

Wald 2.283 5 11.415 

30 Bäume (300) 2 600 

        

Summe 24.688   25.554 

Bilanz ohne externe Maßnahmen     -8.088 
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Die mit diesem Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft führen zu einem Defizit 

von 8088 Werteinheiten, da die im Gebiet geplanten Aufwertungsmaßnahmen nach dem Bilanzierungs-

modell nicht ausreichen, um den Eingriff auszugleichen.  

Diese Werteinheiten können auf eine größere, gemeindeeigene Fläche am Schleusenweg/Moorbäke, 

(Flur 41, Flurstück 17) angerechnet werden, für die die Gemeinde ein Entwicklungskonzept hat erstellen 

lassen (Moritz, 2023). Hier ist mit einer Flächenaufwertung um 31.950 Werteinheiten (gem. Modell Nds. 

Städtetag) zu rechnen. Es ist auf der Kompensationsfläche, die bisher als Acker genutzt wurde, die 

Schaffung hochwertiger Biotope geplant. Neben einem Grünland (Zielbiotop Mesophiles Grünland 

GMF/GMS) soll ein naturnahes Feldgehölz entstehen (Ziel Biotop HPG/HN). Mit dieser Maßnahme kön-

nen Verbesserungen für das Schutzgut Arten/Biotope erreicht werden, indem Beeinträchtigungen der 

Waldränder durch die Entwicklung neuer ungestörter Biotope mit verschiedenen Übergangsbereichen 

kompensiert werden. Die Kompensationsmaßnahme wird sich ebenfalls günstig auf die Entwicklung des 

bisher durch landwirtschaftliche Nutzung geprägten Bodens auswirken, indem sich bei extensiver Pflege 

Bodenfunktionen wieder regenerieren können.  

 

C.4.3 Wald 

An den Änderungsbereich grenzen Waldflächen an. Bei der Biotoptypenkartierung im September 2022 

wurden diese Flächen als Eichenmischwald und Lärchenforst im Gebiet und als Schwarzkiefernforst 

direkt östlich angrenzend kartiert.  

In den Waldbestand wird bei der Umsetzung dieser Planung nicht eingegriffen. Der Bestand wird im 

parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 101 als „Wald“ festgesetzt und gesichert. Zur Zeit wird die 

Fläche bis an den Waldrand beackert (im Sommer 2022 Mais). Auf den im parallel aufgestellten Bebau-

ungsplan Nr. 101 festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft, die entlang des Waldrandes festgesetzt werden, ist die Anlage eines 

naturnahen Waldsaumes geplant. Die Flächen sind 10 m bzw. 15 m breit. Daneben werden einer Tiefe 

von 15 m nicht überbaubare Flächen festgesetzt, so dass Gebäude erst in einer Entfernung von 25 m 

bis 30 m errichtet werden dürfen. Auf die Freihaltung des Waldrandes mit dem Orientierungswert von 

100 m nach den Erläuterungen zum LROP zu Abschnitt 3.2.2 Ziffer 03, Satz 2 wird hier verzichtet, da 

die zu schützenden Waldfunktionen durch die Nähe zur Straße, die intensive Bewirtschaftung des 

Ackers und dem Zustand des Waldes zum größten Teil als Forst aus Nadelhölzern keine hohe Bedeu-

tung haben.  
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Abb. 5: Luftbild LGLN , Abfrage Januar 2023 

 

C.5 Infrastruktur 

Leitungsgebundene Ver- und Entsorgung 

Für die Entsorgung des Schmutzwassers muss eine Anbindung an die Kanalisation im Bereich Rothen-

schlatt hergestellt werden. Dies gilt auch für Versorgungsleitungen für Wasser, Strom, Gas und Tele-

kommunikationseinrichtungen.  

Für die Brandbekämpfung ist die Löschwasserversorgung sicherzustellen. In diesem Gebiet ist gemäß 

des Arbeitsblattes W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) eine 

Löschwassermenge von 96 cbm pro Stunde (1.600 l/Min.) bei GE über 2 Stunden als Grundschutz 

erforderlich. Hierfür können die öffentliche Trinkwasserversorgung (Hydrantenabstand max. 120 m), 

natürliche oder künstliche offene Gewässer, Löschwasserbrunnen oder -behälter in Ansatz gebracht 

werden. Die Löschwasserversorgung kann durch Unterflurhydranten über die geplante Wasserversor-

gung erfolgen. Die Löschwasserentnahmestellen sind im Umkreis von 300 m anzulegen. Lt. Auskunft 
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des OOWV befindet sich das Plangebiet in einem entsprechenden Radius um den bestehenden Hyd-

ranten 036411 an der Huntloser Straße. Dieser Hydrant kann bei Einzelentnahme 96 m³/h Löschwasser 

aus der Trinkwasserversorgung für den Grundschutz des Plangebietes bereitstellen. 

Im Plangebiet befindet sich eine unterirdische Gas HD Leitung der EWE Netz, für die ein Schutzstreifen 

von 6 m zu berücksichtigen ist, in dem keine Bebauung stattfinden darf. Eine parallel dazu verlaufende 

weitere Leitung liegt nicht im Plangebiet sondern in der Wegeparzelle daneben. Eine Überbauung der 

Leitungen, um z.B. eine Gebietszufahrt herzustellen, kann nur in Abstimmung und mit Zustimmung der 

Leitungsträgerin erfolgen. 

Niederschlagswasser 

Aus den Unterlagen zu Bohrprofilen aus dem angrenzenden Bebauungsplan Nr. 53B Rothenschlatt aus 

dem Jahr 2006 geht hervor, dass im Plangebiet mit einem relativ hohen Grundwasserstand zu rechnen 

ist. Nach Möglichkeit soll daher eine Versickerung in flachen Mulden auf dem Grundstück mit Notüber-

lauf in den Straßenseitengraben der Kreisstraße erfolgen. Aufgrund des hohen Grundwasserstandes 

kann eine Rigolenversickerung nicht erfolgen, da die erforderliche überdeckende Versickerungsschicht 

von mind. 1 m nicht eingehalten werden kann. 

Abfallentsorgung 

Die Erfassung des Hausmülls, der Wertstoffe, der hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle, des Sperrmülls 

sowie des Baum- und Strauchschnittes erfolgt entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises Olden-

burg. Es besteht Anschlusszwang lt. Satzung. Gewerbeabfälle sind von den Gewerbetreibenden selbst 

ordnungsgemäß zu entsorgen.  

 

C.6 Altlasten 

Der Gemeinde liegen keine Kenntnisse über Altlasten im Plangebiet vor. 

Es wurde eine Luftbildauswertung als Maßnahme der Gefahrenerforschung in Auftrag gegeben. Dabei 

werden alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausge-

wertet. Mit Datum vom 27.04.2023 hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst mitgeteilt, dass kein Kampf-

mittelverdacht besteht, soweit aus der Luftbildauswertung ersichtlich. Es besteht demnach kein weiterer 

Handlungsbedarf.  
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Abb. 6 Ergebnis der Luftbildauswertung 

 

C.7 Hochwasserrisiko 

Bei dem Plangebiet handelt sich um Flächen, bei denen nach § 78b WHG ein signifikantes Hochwas-

serrisiko ermittelt wurde und die bei einem Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit [HQextrem] 

über das festgesetzte bzw. vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiet hinaus überschwemmt wer-

den können (Stand 2021, „Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten“). Die Lage und 

Rechtsverbindlichkeit ergeben sich aus den Angaben für Risikogebiete des HQextrem aus dem 2. Zyk-

lus (2019) der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL) sowie den aktuellen Angaben für 

festgesetzte Überschwemmungsgebiete und vorläufige Sicherungen.  

Für Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten gilt gem. § 78b WHG u.a. Folgendes: 
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- bei der Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich sind insbesondere der Schutz von 

Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung zu 

berücksichtigen 

Der folgende Planausschnitt zeigt die Abgrenzung des Risikogebietes außerhalb von Überschwem-

mungsgebieten gem. § 73a WHG für das Plangebiet. In dem gekennzeichneten Bereich ist nur bei 

einem Hochwasserereignis, das seltener als alle 100 Jahre auftritt (HQextrem), eine Überschwemmung 

von bis zu 2 m zu erwarten. Bei einem Hochwasserereignis, das alle 100 Jahre zu erwarten ist, ist lt. 

Kartenauskunft keine Überschwemmung zu erwarten. Wegen des niedrigen Gefährdungsrisikos im 

Plangebiet sind in Bezug auf Hochwasserschutz, den Schutz von Leib und Leben und den Schutz von 

Sachgütern keine besonderen Maßnahmen erforderlich. (Abfragen Nds. Umweltkarten 14.12.2022) 

Dabei ist zu beachten, dass die angegebenen Wasserstandshöhen für das HQextrem, anders als beim 

HQ100 nicht auf hydraulischen Berechnungen basieren, sondern es sich dabei um pauschalierte Fest-

legungen (eine sog. Ausspiegelung der gewässerseitigen HQ100-Wasserstände) handelt. In welcher 

Höhe Wasserstände durch eine Verteilung des Wassers in der Fläche dann tatsächlich eintreten wür-

den, kann ohne eine hydraulische Berechnung nicht vorhergesagt werden. 

Der Schutz von Leben und Gesundheit der Bewohner kann durch die Evakuierung der Bevölkerung und 

zusätzlich durch bauliche Vorkehrungen hinreichend gewährleistet werden, da von ausreichenden Vor-

warnzeiten auszugehen ist. 

Um auf die möglichen Wasserstandshöhen städtebaulich zu reagieren, wäre eine Erhöhung des Gelän-

des um 2 m und mehr oder eine entsprechende Aufständerung der Gebäude erforderlich. Dies würde 

das Stadt- und Landschaftsbild erheblich stören und ist aufgrund der sehr geringen Eintrittswahrschein-

lichkeit eine unverhältnismäßige Maßnahme. Zur Vermeidung erheblicher Sachschäden wird daher eine 

hochwasserangepasste Bauweise empfohlen. So können durch den Verzicht auf eine Unterkellerung 

der Gebäude, die Wahl wasserbeständiger Baustoffe oder das Abdichten der Gebäude Schäden ver-

mieden oder verringert werden. Eine Erhöhung des Geländes um 0,5 m könnte schon zu einer Vermei-

dung oder Verringerung möglicher Sachschäden beitragen. Bei den Wasserstandshöhen des HQextrem 

ist eine hochwassersichere Errichtung baulich kaum möglich. 

 

 

Abb. 7 Wassertiefen bei Überschwemmung HQextrem 
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Abb. 8 Abgrenzung Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten 
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D UMWELTBERICHT 

D.1 Einleitung 

D.1.1 Kurzdarstellung der Planung 

Der der 54. Änderungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 1,9 ha. Auf einer bisherigen Fläche für die 

Landwirtschaft soll die Darstellung von gewerblichen Bauflächen erfolgen.  

Der parallel aufgestellte Bebauungsplan Nr. 101 beinhaltet die Festsetzung von Gewerbegebieten 

(Grundflächenzahl 0,8, Gebäudehöhe max. 12 m), Waldflächen sowie Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zu Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft. Es gelten grünordnerische 

Festsetzungen zur Anpflanzung von Bäumen auf den Grundstücken. Darüber hinaus ist eine Begrünung 

von Gebäuden vorgeschrieben. Die zulässigen Lärmemissionen in den Gewerbegebieten werden ein-

geschränkt, um eine erhebliche Beeinträchtigung der in der Umgebung vorhandenen Wohnnutzung 

auszuschließen.  

Bei der Umsetzung der Planung wird eine zusätzliche Versiegelung von ca. 1,9 ha Boden möglich. Auf 

etwa 0,32 ha Fläche soll die Anlage eine Waldsaumes erfolgen. Um die Eingriffe in den Naturhaushalt 

vollständig auszugleichen, sind weitere Maßnahmen außerhalb des Plangebietes an der Hunte im Be-

reich Schleusenweg/Moorbäke geplant.  

 

D.1.2 Ziele des Umweltschutzes und ihre Berücksichtigung in der Planung 

 

Ziele  Berücksichtigung bei Planung 

BauGB 
Menschenwürdige Umwelt sichern, natürliche Le-
bensgrundlagen schützen, Erhalt und Entwick-
lung des Orts- und Landschaftsbildes Förderung 
des Klimaschutzes und der Klimaanpassung, 
sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Ver-
ringerung der Inanspruchnahmen von Fläche für 
bauliche Nutzung, Vermeidung von Bodenversie-
gelung, Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Vermeidung und Ausgleich erheblicher Beein-
trächtigungen des Naturhaushaltes, Vermeidung 
von Emissionen, Sicherung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse, Schutz von Kultur und Sach-
gütern 
 

 
Für Wiedernutzbarmachung sind keine geeigne-
ten Flächen vorhanden, stärkere Ausnutzung be-
reits baulich genutzter Flächen ist mangels Ver-
fügbarkeit nicht möglich, Flächen mit geringeren 
Auswirkungen auf die Umwelt stehen nicht zur 
Verfügung 
Vermeidungsmaßnahmen: 
Begrünung von Stellplätzen, Baugrundstücken, 
Fassaden, Dächern 
 
Aufwertung Waldrand 
 
Externe Kompensationsmaßnahmen 

BImSchG inkl. Verordnungen 
Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, 
des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre und 
der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Um-
welteinwirkungen 

Geräuschkontingentierung zum Schutz des Men-
schen  

 
 

BNatSchG - NNatSchG Vermeidungsmaßnahmen: 
Begrünung von Stellplätzen, Baugrundstücken, 
Fassaden, Dächern 
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Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstel-
lung von Natur und Landschaft, Berücksichtigung 
des Artenschutzes 

Aufwertung von Waldrand  
 
Externe Kompensationsmaßnahmen: 
 

BBodSchG - BBodSchV 
Schutz und Wiederherstellung des Bodens in sei-
ner Funktion im Naturhaushalt, Schutz vor schäd-
lichen Bodenveränderungen 

Bedarf an neuen Gewerbeflächen, Entwicklung 
Gewerbegebiet erforderlich 

WHG 
Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Na-
turhaushaltes, Umgang mit Niederschlagswas-
ser, Schutz der Überschwemmungsgebiete 

Plangebiet befindet sich im Risikogebiet außer-
halb von Überschwemmungsgebieten, gem. § 73 
Abs. 1 S. 1 WHG, mit einer Überflutung ist aber 
nur bei HQextrem zu rechnen. 

NWG 
Gewässerschutz zur Sicherung der ökologischen 
Funktion 

Nicht betroffen 
 

NWaldLG 
Wald ist zu schützen, zu mehren, nachhaltige Be-
wirtschaftung (Schutzfunktion, Nutzfunktion, Er-
holungsfunktion), Ordnung der Nutzung der 
freien Landschaft 

 
In Wald wird nicht direkt eingegriffen, Waldrand 
wird verbessert, weitere Bebauung in Waldnähe 

NDSchG 
Schutz, Pflege und Erforschung von Denkmälern, 
Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit 

Nicht betroffen 

LROP 
Prägende Siedlungsstrukturen erhalten, sied-
lungsnahe Freiräume erhalten und weiterentwi-
ckeln 

Bedarf an neuen Gewerbeflächen, Entwicklung 
Gewerbegebiet erforderlich 

FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete (Natura 
2000) 

Nicht betroffen, LSG benachbart, aber an dieser 
Stelle vorbelastet durch Straße, Gewerbegebiet 
und Autobahn, Eingrünung Gewerbegebiet ge-
plant 

Naturschutzgebiete 

Landschaftsschutzgebiete 

Geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenk-
mäler, geschützte Biotope 
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Landschaftsrahmenplan (LRP) 

Der Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Oldenburg liegt in der Fortschreibung von 2021 vor.  

Das Plangebiet befindet sich in der naturräumlichen Einheit 600.12 „Wardenburger Land“. Für das Plan-

gebiet wurde kein spezielles Entwicklungsziel formuliert, die Fläche gehört zu den hellgelben Flächen 

mit dem Ziel „Umweltverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten“. (Karte 5). Ein besonderes Schutz-

, Pflege- und Entwicklungsziel wird der Fläche nicht zugewiesen (Karte 6). 

Landschaftsplan (LP) 

Für die Gemeinde Wardenburg liegt ein Landschaftsplan von 2015 vor. 

Im Zielkonzept (Karte 6) ist das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche mit folgenden Leitbildern dar-

gestellt:  

 

 

Ausschnitt aus dem LP Karte 6, ohne Maßstab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von dem Entwicklungsziel der Landschaftsplanung wird abgewichen, um die für eine Gewerbegebiet 

erforderlichen Flächen bereit stellen zu können. Das Gewerbegebiet soll durch Festsetzungen zu Be-

pflanzungen und zur Begrünung der Gebäude einen hohen Grünanteil erhalten.  
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D.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

D.2.1 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Luft, Klima, Landschaft  

D.2.1.1 Bestandsaufnahme (Basisszenario) 

Biotope 

Für das Plangebiet liegt eine Biotoptypenkartierung vom September 2022 vor (erhoben von Dipl.Biol. 

Dr. Roßkamp). Das unbebaute Plangebiet wird als Acker (AS) intensiv bewirtschaftet. An die Flächen 

grenzen im Osten ein Lärchenforst und im Süden ein Eichenmischwald auf einem alten Dünenstandort 

an. Im Norden wird die Fläche von der Kreisstraße begrenzt. Entlang der Westgrenze verläuft entlang 

eines Feldweges eine Baumreihe (Stieleichen, Zitterpappeln) mit ruderalen Strukturen. Nur diese be-

grenzenden Strukturen weisen teilweise eine höhere biologische Vielfalt auf. 

Innerhalb des Plangebietes wurden keine besonders geschützten Pflanzenarten, sowie Pflanzenarten 

des Anh. IV der FFH-Richtlinie oder der Roten Liste festgestellt.  

 

Fauna 

Von Dr. Roßkamp wurde im September 2022 ein biologischer Fachbeitrag erstellt, der auf 11 Begehun-

gen von März bis September 2022 basiert. Im Untersuchungsgebiet, das auch die angrenzenden Ge-

hölzstrukturen umfasste, wurden nur in den Gehölzen Brutvogelvorkommen kartiert. Gefährdete Arten 

wurden nicht nachgewiesen. Es handelt sich um einen Brutvogellebensraum von allgemeiner Bedeu-

tung. 



24 Gemeinde Wardenburg – Flächennutzungsplan, 54. Änderung 

pk plankontor städtebau gmbh 

Südlich des Plangebietes befindet sich ein Regenwasserrückhaltebecken, das als potentielle Amphibi-

enlebensraum untersucht wurde. Es wurden keine Individuen angetroffen und auch eine mögliche Wan-

derroute für Amphibien konnte ausgeschlossen werden.  

Eine Bestandserfassung der Fledermausfauna wurde nicht durchgeführt. Fledermausquartiere sind zum 

einen in dem vorhandenen Gebäudebestand des angrenzenden Gewerbegebietes zu erwarten (vor al-

lem Breitflügel- und Zwergfledermaus). Weiterhin gibt es in den Gehölzbeständen zahlreiche geeignete 

Strukturen (z. B. Spechthöhlen), die als Fledermausquartier geeignet wären. Die wegebegleitende 

Baumreihe mit benachbarten Regenwasserrückhalteanlage sind geeignete Jagdhabitate. Die Ackerflä-

che selbst ist kein geeigneter Fledermauslebensraum.  

Boden / Fläche 

Das Geländeniveau liegt etwa bei 7 m ü. NHN. Die gesamte Fläche stellt sich damit als relativ eben dar.  

Als vorherrschender Bodentyp ist Podsol (LP Karte1) anzutreffen. Im Plangebiet befinden sich nach 

dem NIBIS-Kartenserver keine Suchräume für schutzwürdige Böden. 

Südlich schließt sich ein Suchraum naturnahe Dünen an 

Grundwasser 

Das Grundwasser steht relativ hoch bei 0,4 m bis 2,0 m unter Geländeoberkante (NIBIS).  

Im Plangebiet oder seiner näheren Umgebung befinden sich keine Trinkwasserschutzgebiete. 

Die Grundwasserneubildung beträgt 50-100 mm/a (NIBIS). Das Schutzpotenzial der Grundwasserüber-

deckung ist gering (NIBIS). 

Oberflächenwasser 

Nicht vorhanden 

Luft/Klima 

Der Geltungsbereich befindet sich überwiegend in einem Offenland – Klimatop des norddeutschen 

Flachlandes. Das Großklima ist gekennzeichnet von vorherrschenden Westwinden. Windstille Tage 

sind selten. Gravitationsbedingte Kaltluftströme entstehen in dem sehr flachen Gelände nicht. Auf der 

Datengrundlage für den Zeitraum 1961 bis 1991 werden im NIBIS Kartenserver ein durchschnittlicher 

Jahresniederschlag von 732 mm und ein klimatischer Wasserbilanzüberschuss von 211 mm im Jahr 

angegeben. Für das Sommerhalbjahr (April bis Oktober) beträgt die Durchschnittstemperatur 14°C und 

für das Winterhalbjahr 4°C. Eine besondere Bedeutung als Kaltluftentstehungsgebiet ist nicht gegeben. 

Negative Auswirkungen durch intensiv ackerbaulich genutzte Flächen wie eine starke Aufheizung, aus-

geprägte Temperaturamplituden mit deutlicher nächtlicher Abkühlung sowie ein erhöhter Staubabrieb 

sind hier aufgrund der benachbarten Waldflächen weniger stark zu erwarten. Negative Vorbelastung 

sind durch direkt benachbarte Kreisstraße und Autobahn gegeben.  

Landschaft 

Das Landschaftsbild wird im Wesentlichen durch eine flache, intensiv genutzte Ackerfläche vor dem 

Hintergrund eines Nadel- bzw. Mischwaldes geprägt. Eine Vorbelastung der Umgebung ist durch den 
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nicht eingegrünten Ortsrand mit Gewerbebauten und die Straße gegeben. Im Landschafts(rahmen)plan 

wird diesem Bereich eine geringe Bedeutung für das Landschaftsbild zugeordnet.  

 

D.2.1.2 Prognose der Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Biotope 

Im Zuge der Neuanlage des Gewerbegebietes wird baubedingt die Ackerflächen bereits in der Bau-

phase sowohl durch die Anlage von Baustelleneinrichtungen und Lagerflächen als auch durch Bauakti-

vitäten von Maschinen und Fahrzeugen beeinträchtigt. Die Lebensraumqualität für Pflanzen wird über-

formt bzw. zerstört.  

Aus der dauerhaften Inanspruchnahme und Veränderung des festgesetzten Gewerbegebietes und der 

Versiegelung durch die entstehende Bebauung resultiert anlagen- und betriebsbedingt ein Funktions-

verlust von Biotoptypen. Mit der Umsetzung der Planung ist die Beseitigung von Acker verbunden. Der 

Lebensraum für die bodengebundene Flora der intensiven Landwirtschaft wird bei Realisierung der Pla-

nung nicht erhalten. Zu erwarten sind kleinteilige Lebensräume im Bereich der anzupflanzenden Bäume 

und Gebäudebegrünungen und sonst weitgehend versiegelte Flächen. 

Allerdings wird der Bereich der im Bebauungsplanes Nr. 101 festgesetzten Maßnahmenfläche durch 

die Anlage eines naturnahgestalteten Waldsaumes auf einer bisherigen Ackerfläche aufgewertet. Hier 

ist durch die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung und die getroffenen Festsetzungen zu erwarten, 

dass sich hier eine größere Artenvielfalt entwickeln wird.  

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 101 enthaltenen Waldflächen bleiben vollständig er-

halten und werden mit einem vorgelagerten Waldsaum umgeben. 

Boden / Fläche 

Der Boden wird während der Bauphase stark beeinträchtigt. So wird der Oberboden und Teile der un-

teren Bodenhorizonte stark beansprucht. Mit der Anlage der Erschließung und der Errichtung der Ge-

bäude wird in großen Teilen des Plangebietes Boden abgetragen. Neben dem Verlust von Boden durch 

Versiegelung wird also infolge von Bodenauftrag bzw. -abtrag und einer damit verbundenen Verände-

rung des Profilaufbaus und der Zusammensetzung von Böden eine Beeinträchtigung bewirkt. Durch 

Baumaschinen, Baustelleneinrichtungen und der Lagerung von Baumaterial kann es darüber hinaus zu 

einer Bodenverdichtung und Bodenbewegungen im Plangebiet kommen. Auch für Bereiche, die nicht 

überbaut bzw. versiegelt werden, besteht in der Bauphase die Gefahr der Bodenverdichtung, unter an-

derem durch Einsatz schwerer Erdbaugeräte. Darüber hinaus wird dort das natürliche Retentionsver-

mögen der Böden aufgehoben. Bei entsprechenden Starkniederschlagsereignissen kommt es zu einem 

ansteigenden Oberflächenabfluss. 

Anlage- und betriebsbedingt kommt es zu einem Anstieg an Siedlungs- und Verkehrsfläche, während 

es zu einem Verlust von Freiraumflächen kommt. In dem Gewerbegebiet ist aufgrund der Festsetzungen 

des Bebauungsplanes Nr. 101 eine Versiegelung von bis zu 80 % zulässig. Insgesamt ist durch die 

vorliegende Planung eine neue Versiegelung von ca. 1,53 ha möglich..  
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Die im Bebauungsplanes Nr. 101 festgesetzten Maßnahmen an den Waldrändern verbessern die Bo-

denfunktion, da hier die intensive landwirtschaftliche Nutzung beendet wird und sich durch die Anpflan-

zungen der Boden regeneriert und seine natürliche Funktion damit besser erfüllen kann. 

Grundwasser 

Während der Bauphasen kann es durch Baumaschinen, der Errichtung einer Baustraße und Lager-

plätze für Baumaterialien zu einer Verdichtung des Bodens kommen. Die Verdichtung vermindert das 

Rückhaltevolumen des belebten Bodens, sodass es in diesen Bereichen kleinräumig zu einer Reduktion 

und Einschränkung der Grundwasserneubildung kommt.  

Oberflächenwasser 

Nicht betroffen 

Luft/Klima 

Baubedingt kann es in der Luft zeitweise zu einer Anreicherung mit Staub und Verkehrsabgasen kom-

men. Hier ist von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 

Anlage- und betriebsbedingt wird durch die Bebauung, in erster Linie über versiegelte Flächen / Gebäu-

deflächen, das Kleinklima verändert. Durch die neuen Baukörper kommt es zu einer Reduktion der 

Windgeschwindigkeit. Durch die gewerbliche Nutzung werden weitere Immissionen entstehen. Die Ver-

siegelung trägt in den bebauten Flächen, im Gegensatz zur derzeitigen Kaltluftproduktion innerhalb der 

Vegetationsphase der landwirtschaftlichen Flächen, zur Aufheizung bei. 

Da nur ein Teil des Plangebietes von Versiegelungsmaßnahmen betroffen ist und die umfangreiche 

Festsetzung zur Begrünung des Plangebietes im Bebauungsplan Nr. 101 vorgesehen sind, sind erheb-

liche Beeinträchtigungen für das lokale Klima nicht zu erwarten. 

Landschaft 

Mit Verwirklichung der Bauleitplanung wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche durch ein Gewerbe-

gebiet auf ca. 2,23 ha Fläche am Ortsrand überformt. Die vorhandenen Wälder bleiben erhalten und 

werden durch einen vielfältigen Waldrand ergänzt. Entlang der Kreisstraße müssen aufgrund der Fest-

setzsetzungen im Bebauungsplan Nr. 101 Laubbäume gepflanzt werden. 

Die Wirkungen auf die Bewertungsindikatoren naturraumtypische „Naturnähe“, „Eigenart“ und „Vielfalt“ 

bleiben vor dem Hintergrund der derzeitigen Landschaftsgestalt, Nutzung und Siedlungsnähe aufgrund 

der vorhandenen Vorbelastung des Landschafts- und Ortsbildes gering. Die Fläche hat auch bisher 

schon keine Bedeutung als Teil der Erholungslandschaft. 

 

D.2.1.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nach-

teiligen Auswirkungen 

Vermeidung/Verringerung 

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes dürfen durch den mit der Um-

setzung der Planung verbundenen Eingriff nicht mehr als unbedingt notwendig beeinträchtigt werden. 
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Nachfolgend werden die Maßnahmen zur Vermeidung der durch die geplanten Baumaßnahmen ent-

stehenden Beeinträchtigungen dargestellt, wie sie im parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 101 vor-

gesehen sind.. 

Die wichtigsten Vermeidungsmaßnahmen zum Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und 

zum Erhalt von Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes sind: 

• Inanspruchnahme eines Biotoptyps mit geringer Wertigkeit 

• Durchgrünung des Gebietes durch Gehölzpflanzungen auf den Grundstücken (je 1200 m² ein 

Baum, alle 15 m entlang Kreisstraße ein Baum => ca. 30 Bäume plus noch nicht zu beziffernde 

Stellplatzbegrünung) und Anpflanzungen an den Gebäuden 

• 0,32 ha Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft (Waldrand) 

• Beschränkungen bei der Beleuchtung des Gebietes  

 

Eingriffsbilanzierung  

Sind erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, so ist nach § 18 BNatSchG, nach den 

Vorschriften des Baugesetzbuches über den Ausgleich zu entscheiden. Hierzu ist eine Eingriffsbilan-

zierung erforderlich. 

Um zu ermitteln, in welchem Umfang darüber hinaus Kompensationsmaßnahmen erforderlich sind, er-

folgt eine Eingriffsbilanzierung in Anlehnung an das Modell des Nds. Städtetages. Darin werden den im 

Gebiet vorkommenden bzw. zu erwartenden Biotopen Wertstufen zugewiesen und mit den entspre-

chenden Flächengrößen multipliziert. Die Summen des Bestandes und der Planung werden bilanziert. 

Bei einer negativen Bilanz sind weitere Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes zu 

bestimmen. Die folgenden Daten sind dem parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 101 entnommen.  

Auf den Grundstücken sind verschiedene Begrünungsmaßnahmen vorzunehmen. Da nicht sicher zu 

beziffern ist, in welchem Umfang z.B. Begrünungen von Dächern und Fassaden stattfinden (müssen), 

können diese Maßnahmen nicht in die Eingriffsbilanzierung eingestellt werden. Die erforderliche Anzahl 

der auf den Grundstücken anzupflanzenden Bäume (inkl. entlang der Kreisstraße) ist aber bekannt und 

wird als Verbesserungsmaßnahme betrachtet. Es wird zu einer Anpflanzung von ca. 30 Bäumen kom-

men. Nach Liste III Ziff. 2.13.3 der Arbeitshilfe kann eine Neupflanzung mit 10 m² je Baum und einer 

Wertstufe 2 angenommen werden.  

Waldflächen bleiben in der Tabelle im Eingangs- und Ausgangswert nahezu unverändert, da in diese 

Flächen nicht eingegriffen wird. Die Differenz ergibt sich aus Zeichnungsunterschieden der Ebene der 

Biotoptypenkartierung und der Planzeichnung zum Bebauungsplan Nr. 101.  
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Tabelle Bestand 

Biotoptyp Fläche Wertfak-
tor 

Werteinhei-
ten 

  Bezeichnung m² WF WE 

As Sandacker (Mais) 22.330 1 22.330 

WQT Eichenmischwald 2.119 5 10.595 

OVW/UHM Weg/halbruderale Gras- und Staudenflur 239 3 717 

          

  Summe 24.688   33.642 

Tabelle Planung 

  Fläche Wertfak-
tor 

Werteinhei-
ten 

Bezeichnung m² WF WE 

Gebäude/Versiegelte Fläche (80 % des GE) 15.336 0 0 

unversiegelte Flächen (20% des GE) 3.834 1 3.834 

Maßnahmenfläche 3.235 3 9.705 

Wald 2.283 5 11.415 

30 Bäume (300) 2 600 

        

Summe 24.688   25.554 

Bilanz ohne externe Maßnahmen     -8.088 

 

Die mit diesem Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft führen zu einem Defizit 

von 8088 Werteinheiten.  

Diese Werteinheiten können auf eine Maßnahme auf einer größeren, gemeindeeigene Fläche am 

Schleusenweg/Moorbäke (Flur 41, Flurstück 17) angerechnet werden, für die die Gemeinde ein Ent-

wicklungskonzept hat erstellen lassen (Moritz, 2023). Hier ist mit einer Flächenaufwertung um 31.950 

Werteinheiten (gem. Modell Nds. Städtetag) zu rechnen. Auf der Kompensationsfläche (KF), die bisher 

als Acker genutzt wurde, ist auf 16.500 m² folgendes geplant (Moritz 2023, Seite 6):  

„Die KF Schleusenweg/Moorbäke soll im Wesentlichen als naturnaher, weitgehend ungestörter, nicht 
durch Wege zerschnittener Bereich, entwickelt werden. Vorgesehen ist die Schaffung hochwertiger, 
heterogener Biotope, die mehr oder minder verzahnt sind und wenig Pflegeaufwand erfordern. Hierfür 
bietet sich primär die Schaffung von extensiv genutztem Grünland an, mit dem Entwicklungsziel „meso-
philes Grünland“. Die Grünlandfläche soll einerseits jahrweise längere Zeit sich selbst überlassen blei-
ben, muss aber andererseits auch gepflegt, d.h. gemäht werden.  
… [Als weiterer Trittstein-Biotop] wird auf der Nordseite der KF ein etwa 1.600 m² großer Bereich als 
von Gebüsch dominierte Gehölzpflanzung/Naturnahes Feldgehölz angelegt….“ 
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Lageplan externe Kompensationsfläche 

Mit dieser Maßnahme können Verbesserungen für das Schutzgut Arten/Biotope erreicht werden, indem 

Beeinträchtigungen der Waldränder durch die Entwicklung neuer ungestörter Biotope mit verschiedenen 

Übergangsbereichen kompensiert werden. Die Kompensationsmaßnahme wird sich ebenfalls günstig 

auf die Entwicklung des bisher durch landwirtschaftliche Nutzung geprägten Bodens auswirken, indem 

sich bei extensiver Pflege Bodenfunktionen wieder regenerieren können.  

 

D.2.2 Auswirkungen auf den Menschen und seiner Gesundheit  

D.2.2.1 Bestandsaufnahme (Basisszenario) 

Das Plangebiet ist unbebaut und wird als Acker genutzt.  

Nördlich des Plangebietes sind an der Straße „Auf dem Berge“ schutzbedürftige Wohnnutzungen im 

Außenbereich vorzufinden.  

An der Straße „Rothenschlatt“ liegen Grundstücke, die gewerblich genutzt werden. An einer Stelle an 

der Kreisstraße findet im Gewerbegebiet Wohnnutzung statt.  
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Es bestehen über den Bebauungsplan Nr. 53B Baurechte für gewerbliche Nutzungen, für die Lärmkon-

tingente Lek festgesetzt wurden.  

Auf eine Betrachtung der Emissionen aus Verkehrslärm aus der direkt angrenzenden Kreisstraße 235 

und der in etwa 130 m Entfernung verlaufenden BAB A29 kann verzichtet werden, da im Plangebiet 

insbesondere keine Wohnnutzung zulässig ist, die in der kritischen Nachtzeit besonders zu schützen 

wäre.  

Andere Emissionsquellen, die bei der Planung eines Gewerbegebietes zu berücksichtigen wären, be-

finden sich nicht in relevanter Entfernung.  

 

D.2.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Während der Bauphase ist temporär u. a. mit Baulärm durch Maschineneinsatz und Baufahrzeuge, 

Erschütterungen durch Tiefbauarbeiten sowie das damit einhergehende Aufkommen von Stäuben und 

Gerüchen innerhalb des Plangebietes und in den angrenzenden Bereichen zu rechnen. Diese Beein-

trächtigungen sind als insgesamt nicht erheblich einzustufen. Es ist zudem davon auszugehen, dass 

die einschlägigen Arbeitsschutzrichtlinien und die gesetzlich vorgegebenen Ruhezeiten eingehalten 

werden, so dass keine erheblichen Auswirkungen während der Bauphase zu verzeichnen sind. 

Zur Beurteilung der Lärmsituation in der Betriebsphase bei Umsetzung der Planung als Gewerbegebiet 

wurde ein Lärmgutachten erstellt (Zech, November 2022). 

Aufgrund der gegebenen Vorbelastung, durch die an den relevanten Immissionspunkten die Immissi-

onsrichte der TA Lärm nahezu erreicht werden, wurde als Zielwerte für die Belastung an den Immissi-

onspunkte ein um 10 dB unter den Richtwerten angenommen. Damit sind die Immissionen nicht mehr 

im Einwirkbereich der emittierenden Fläche (gem. TA Lärm) zu betrachten. Mit den in der folgenden 

Tabelle berechneten Werten für zwei Teilflächen, durch die das Plangebiet etwa in eine West- und 

Osthälfte geteilt wird, kann sichergestellt werden, dass die oben beschriebene Unterschreitung im 

10 dB(A) eingehalten wird und es an den Immissionspunkten aufgrund der Nutzung des nun vorliegen-

den Plangebietes zu erheblichen Lärmbeeinträchtigungen kommt.  
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D.2.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Aus-

gleich der erheblich nachteiligen Auswirkungen 

Zum Schutz der benachbarten Wohnnutzung außerhalb des Plangebietes werden die gewerblichen 

Emissionen in dem parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 101 durch Lärmkontingente begrenzt.  

 

D.2.3 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und andere Sachgüter 

D.2.3.1 Bestandsaufnahme (Basisszenario) 

Nach Informationen der Gemeinde befinden sich im Plangebiet keine Bau- oder Bodendenkmäler. In 

der Umgebung des Geltungsbereiches befinden sich keine Gebäude, die als Kulturdenkmal einzustufen 

sind.  

D.2.3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Bei der Durchführung der Planung sind negative Auswirkungen auf Kulturdenkmäler oder andere Sach-

güter nicht zu erwarten. 

D.2.3.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Aus-

gleich der erheblich nachteiligen Auswirkungen 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich von nachteiligen Auswirkungen auf 

Kulturgüter und andere Sachgüter sind nicht erforderlich. 

 

D.2.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Nichtrealisierung der Planung gibt es keine Veränderung der derzeitigen Bestandssituation. Die 

Flächen würden weiterhin landwirtschaftlich genutzt.  

 

D.2.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes kommt eine andere Art der Nutzung, die ggfs. mit weniger 

Flächenversiegelung oder Emissionen verbunden ist, an dieser Stelle nicht in Frage. Wohnnutzung ist 

aufgrund der Immissionsvorbelastungen aus den vorhandenen Gewerbegebieten nicht möglich. Bedarf 

an anderen Nutzungen (z.B. Sportflächen) besteht nicht.  

 

D.2.6 Wechselwirkungen  

Die Umweltauswirkungen einer Planung lassen sich bei einer isolierten Betrachtung jedes einzelnen 

Schutzgutes oder Umweltbelanges nicht vollständig erfassen, da diese Bestandteil eines komplexen 

Systems von vielfältigen wechselseitigen Abhängigkeiten sind. Im Rahmen der Umweltprüfung geht es 
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nicht darum, die ökosystemaren Zusammenhänge abzubilden. Es geht an dieser Stelle vielmehr darum, 

solche Wechselwirkungen zu erkennen und herauszustellen, die für die Bewertung der Umweltauswir-

kungen aufgrund besonderer Umstände in der Planung zusätzliche Aspekte darstellen. So kann z.B. 

eine Lärmschutzwand aus Gründen des Lärmschutzes sinnvoll sein, hinsichtlich der Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes demgegenüber negativ zu bewerten sein.  

Aus der vorliegenden Planung ergeben sich keine Wechselwirkungen, die die bereits beschriebenen 

erheblichen Umweltauswirkungen verstärken würden und die zusätzlich bei der Bewertung der Umwelt-

auswirkungen zu betrachten wären. 

 

D.2.7 Kumulierung  

Eine Kumulierung mit Auswirkung von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung et-

waiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller 

Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen ist im vorliegenden Fall nicht gege-

ben- 

 

D.2.8 Vermeidung von Emissionen und der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwas-
ser 

Die Nutzung in den Gewerbegebieten kann zu üblichen gewerblichen Emissionen führen und es können 

gewerbliche Abfälle und Abwässer entstehen. Die Gewerbetreibenden haben für die sichere Entsorgung 

ihrer Abfälle und Abwässer zu sorgen, ggfs. sind besondere Schutzmaßnahmen zu treffen.  

Die Erfassung des Hausmülls, der Wertstoffe, der hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle erfolgt entspre-

chend der Abfallsatzung des Landkreises Oldenburg. Es besteht Anschlusszwang lt. Satzung. 

 

D.2.9 Nutzung erneuerbarer Energien und die sparsame und effiziente Nutzung von Ener-
gien 

Es handelt sich um die Festsetzung eines Gewerbegebietes. Gem. § 32a NBauO sind auf mindestens 

50 Prozent der Dachfläche Photovoltaikanlagen einzurichten, so dass die Nutzung erneuerbarer Ener-

gien erfolgen wird. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten scheidet die Windenergienutzung aus. Eine 

geeignete Orientierung der Bebauung für die Installation von Photovoltaikanlagen ist in dem Gebiet 

möglich.  

 

D.2.10 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität  

Gebiete, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung der Rechtsakten der EU festgelegten 

Grenzwerte überschritten werden, sind von der Planung nicht betroffen. 
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Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in 

denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Bindenden Beschlüssen der Europäischen Ge-

meinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, zu berücksichtigen. Im Vor-

dergrund stehen dabei Regelungen, durch die die Erhaltung der Luftqualität gewährleistet werden kann. 

Veränderungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden bestmöglichen Luftqualität werden 

aus der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht resultieren. Aus der für das Plangebiet vorgese-

henen Nutzung ergeben sich für die Luftqualität der angrenzenden Bereiche voraussichtlich keine er-

heblichen nachteiligen Auswirkungen. 

 

D.2.11 Berücksichtigung schwerer Unfälle oder Katastrophen  

Im Rahmen des Umweltberichtes ist zu prüfen, ob durch die Umsetzungen der Planung eine besondere 

Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten ist. Diese Untersuchung gilt sowohl für 

potenzielle Störfälle, also schwere Unfälle im Sinne des Störfallrechts (vgl. § 3 Abs. 5b und 5c BIm-

SchG), aber auch für Unfälle und Katastrophen außerhalb des Störfallrechts (z.B. Hochwasser oder 

Erdbeben).  

Es sind an dieser Stelle keine erheblich nachteiligen Auswirkungen i.S.v. § 1 Abs.6 Nr.7j BauGB zu 

beschreiben. 

Besondere Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen, die für das Plangebiet relevant sind 

oder werden können, sind aufgrund der bestehenden, angrenzenden bzw. geplanten Nutzung derzeit 

nicht bekannt. 

Besondere klimatische oder geologisch bedingte Gefährdungen sind ebenfalls nicht bekannt.  

Durch die Umsetzung der Planung wird weder die Anfälligkeit (Gefährdung, Widerstandsfähigkeit) für 

schwere Unfälle und/oder Katastrophen, noch das Risiko des Eintretens solcher Unfälle und/ oder Ka-

tastrophen erhöht. 

Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung von Risiken sowie Einzelheiten in Bezug auf die 

Bereitschafts- und vorgesehenen Bekämpfungsmaßnahmen für mögliche Katastrophenfälle sind somit 

nicht erforderlich. 

D.3 Zusätzliche Angaben 

D.3.1 Beschreibung technischer Verfahren sowie Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zu-
sammenstellung von Angaben 

Siehe Gutachten 

D.3.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 

Eine Überwachung weiterer erheblicher Auswirkungen auf die Umwelt ist nicht erforderlich, da über die 

hier beschriebenen Auswirkungen hinaus keine erheblichen Beeinträchtigungen der Umwelt zu erwar-

ten sind. 
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Die Gemeinde wird im Rahmen ihrer üblichen jährlichen Wegeschau, den Zustand der geplanten Pflanz- 

und / oder Kompensationsmaßnahmen überprüfen. Im Übrigen ist die Gemeinde dabei auch auf die 

Hilfe von anderen Fachbehörden angewiesen. 

Sind Maßnahmen beabsichtigt, die Belange des Artenschutzes betreffen können, ist geeignetes Fach-

personal hinzuziehen. 

D.3.3 Zusammenfassung 

Das Plangebiet befindet sich im Südosten der Ortslage Wardenburg und wurde bis zum Beginn der 

Planung überwiegend als landwirtschaftliche Fläche (2,2 ha) genutzt.  

Durch die vorliegende Planung werden die bereits bestehenden bzw. geplanten Gewerbegebiete an der 

Straße Rothenschlatt weiterentwickelt. Die Gemeinde kann im vorliegenden Plangebiet eigene Flächen 

für Gewerbegrundstücke im Sinne der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde und zur Schaffung 

von Arbeitsplätzen bereitstellen. 

Parallel zur 54. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wardenburg erfolgt die Aufstel-

lung des Bebauungsplanes Nr. 101, der neben der überplanten Ackerfläche auch Festsetzungen zum 

Erhalt von im Plangebiet befindlichen Waldstücken beinhaltet.  

Durch die 54. Änderung werden auf bisherigen Flächen für die Landwirtschaft nun gewerbliche Bauflä-

chen dargestellt. 

Der Bebauungsplan Nr. 101 beinhaltet die Festsetzung von Gewerbegebieten (Grundflächenzahl 0,8, 

Gebäudehöhe max. 12 m), Waldflächen sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zu Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft. Damit werden bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen 

in die Planung aufgenommen, die nun als Gewerbegebiet genutzt werden können. Es gelten grünord-

nerische Festsetzungen zur Anpflanzung von Bäumen auf den Grundstücken. Darüber hinaus ist eine 

Begrünung von Gebäuden und eine Beschränkung der Beleuchtung vorgeschrieben. Die zulässigen 

Lärmemissionen in den Gewerbegebieten werden eingeschränkt, um eine erhebliche Beeinträchtigung 

der in der Umgebung vorhandenen Wohnnutzung auszuschließen.  

Bei der Umsetzung der Planung wird eine zusätzliche Versiegelung von ca. 1,53 ha Boden möglich. Auf 

einer etwa 0,32 ha großen Fläche soll im Plangebiet die Anlage eine Waldsaumes erfolgen. Um die 

Eingriffe in den Naturhaushalt vollständig auszugleichen, ist die Anrechnung an weiteren Maßnahmen 

außerhalb des Plangebietes an der Hunte im Bereich Schleusenweg/Moorbäke auf einer gemeindeei-

genen Fläche geplant.  

 

Auswirkungen der Umsetzung der Planung auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und 

Landschaft (bezogen auf den Bebauungsplan Nr. 101) 

Erheblich nachteilige Aus-
wirkungen 

Verlust von Acker mit geringer natürlicher Wertigkeit  

Versiegelung von offenem Boden, Beeinträchtigung 
des Boden-Wasserkreislaufes 

ca. 2,2 ha 

ca. 1,53 ha 

Positive Auswirkungen 
und Maßnahme zur Ver-

Anlage von Waldrandflächen 

Begrünung von Dächern und Fassaden, 

ca. 0,32 ha 

mind. 60 Bäume 
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meidung und Verringe-
rung von nachteiligen 
Auswirkungen 

Begrünung der Grundstücke, der Stellplätze und 
der Kreisstraße mit Laubbäumen, Einschränkung 
der Beleuchtung  

Kompensation von nach-
teiligen Auswirkungen 

externe Kompensationsmaßnahmen am Schleu-
senweg/Moorbäke durch Anlage von Wald, extensiv 
genutzte Randbereiche mit Blänken  

Anteilig an eine 
etwa 1,6 ha gro-
ßen Fläche 

Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

Erheblich nachteilige Aus-
wirkungen 

Lärm aus gewerblicher Nutzung für benachbarte Wohn-
nutzung im Außenbereich 

Vorbelastung durch benachbarte Gewerbegebiete 

 

Positive Auswirkungen 
und Maßnahme zur Ver-
meidung und Verringe-
rung von nachteiligen 
Auswirkungen 

Beschränkung der Lärmemissionen über Emissionskon-
tingente 

 

Kompensation von nach-
teiligen Auswirkungen 

Nicht erforderlich  

Auswirkungen auf Kulturgüter und Sachgüter 

Erheblich nachteilige Aus-
wirkungen 

keine   

Positive Auswirkungen 
und Maßnahme zur Ver-
meidung und Verringe-
rung von nachteiligen 
Auswirkungen 

 

Kompensation von nach-
teiligen Auswirkungen 
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E DATEN 

E.1 Städtebauliche Werte 

Nutzungsart bisherige Darstellung 

Fläche in ha 

54. Änderung 

Fläche in ha 

Gewerbliche Bauflächen 0 1,9 

Fläche für die Landwirtschaft 1,9 0 

 1,9 1,9 

 

E.2 Verfahrensvermerke 

 

Die Begründung hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zusammen mit der Planzeichnung der 54. Änderung des 

Flächennutzungsplanes öffentlich in der Zeit vom ….. ….. ….. bis zum ….. ….. ….. ausgelegen. 

 

Wardenburg, den ….. ….. …..     ............................................................. 

        Bürgermeister 

 

Die Begründung wurde vom Rat der Gemeinde Wardenburg zusammen mit der Planzeichnung der 54. 

Änderung des Flächennutzungsplanes in der Sitzung am ….. ….. ….. beschlossen. 

 

Wardenburg, den ….. ….. …..     ............................................................. 

        Bürgermeister 

 


